
 
 
 
  

    Es darf nicht geprüft werden! 

    Es darf nicht geprüft werden! 

In diesem Falle gilt: 

1. Prüfpersonen  

� Ehrenamtlicher Leiter der Bundesstelle bzw. der 
Länderkommission 

� Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundesstelle bzw. 
der Länderkommission 

� Unabhängiger Experte und Dolmetscher 

2. Prüfung  

� keine vorzeitige Ankündigung erforderlich 
� Ungehinderter und uneingeschränkter Zugang zur 

Einrichtung 
� Zugang zu allen Personen, deren Freiheit entzogen 

wird (Möglichkeit der Einzelgespräche) 

3. Prüfungsablauf  

� Gespräch mit der Leitung der Einrichtung 
� Begehung der Einrichtung 
� Einzelgespräche mit Mitarbeitern 
� Gespräche mit Personen, deren Freiheit entzogen 

wird 
� Einsichtnahme in die Dokumentation 
� Abschlussgespräch mit der Leitung der Einrichtung 

Darf die Nationale Stelle zur Prävention von Folter  
Ihre Alten - und Pflegeeinrichtung prüfen?  

� Befindet sich in Ihrer Alten- und Pflege-
einrichtung eine geschlossene Abteilung? 

Nein Ja 

� Sind die Personen in der geschlossenen 
Abteilung aufgrund der Entscheidung einer 
Behörde untergebracht? 
und 

� Beinhaltet der Freiheitsentzug der Personen 
eine Form des Festhaltens? 

Ja Nein 

� Wird die gesamte geschlossene Abteilung 
präventiv geprüft (d.h. es handelt sich nicht 
um eine anlassbezogene Einzelfallprüfung)? 

Nein Ja 

    Es darf nicht geprüft werden! 

Anmerkung: 

Sollte die Nationale Stelle zur Verhütung 
von Folter zukünftig einen Prüfmaßstab 
für Pflegeeinrichtungen erarbeiten, ist 
davon auszugehen, dass nicht nur 
geschlossene Abteilungen sondern auch 
richterlich genehmigte Fixierungen 
geprüft werden.  


